
Statistische Auswertungen zum Investitionszuschuss STROMSPEICHER (§27a ÖSG 2012)

Antragsjahre 2018+2019 (Datenstand 19.2.2021)

Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich tatsächlich abgerechnete Förderanträge

Die spezifischen Investitionskosten je kWh zeigen eine breite Spreizung. Aufgrund der Bestimmungen des § 27a (4) ÖSG 2012 (idF BGBl I Nr. 108/2017) ergibt sich für Stromspeicher

mit hohen spezifischen Investitionskosten eine Begrenzung der Förderhöhe auf Basis der geschaffenen Nettokapazität mit maximal 500 EUR/kWh. 

Aufgrund der Bestimmungen gem. § 27a (5) ÖSG 2012 (idF BGBl I Nr. 108/2017) erfolgt aufgrund der anwendbaren beihilfenrechtlichen Bestimmungen (Allgemeine

Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, ABl. Nr. L 187) eine Begrenzung der Förderung auf maximal 45% der umweltrelevanten Mehrinvestitionskosten für Großunternehmen

(Mittlere Unternehmen 55%, Kleinunternehmen 65%).
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65% = Beihilfenrechtliche Obergrenze für kleine Unternehmen
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